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Unentgeltlich für Mitglieder

Ostschweizerischer Geometerverein.
Triangulations- und Vermessungsarbeiten. Die

Taxationskommission des Ostschweizerischen Geometervereins hat die

Triangulations- und Vermessungsarbeiten der Gemeinde Tablât,
sowie die Vermessungsarbeiten der Gemeinde Jona taxiert und
es gelangen deren Resultate umgehend zum Versand. Nicht-
nitglieder können dieselben gegen Bezahlung von je Fr. 4. —
beim Kassier, Herrn Grundbuchgeometer H. Grob in Arbon,
beziehen.

St. Gallen, den 9. Juli 1912.

Für die Taxationskommission des O. G. V.

Der Aktuar: A. Kreis.

Grundbuchwesen.
Vortrag von Herrn Müller, Stadtgeometer, Luzern, gehalten in der

Generalversammlung des Schweiz. Geometervereins am 5. Mai 1912 in Luzern.

Verehrte Versammlung,
Werte Herren Kollegen!

Art. 942 des Sachenrechtes des Schweiz. Zivilgesetzbuches
schreibt die allgemeine Anlage eines Grundbuches über die
Grundstücke im Gebiete der Eidgenossenschaft vor. Es sind nur
venige Kantone in der Schweiz, die die Institution in dem Sirene
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